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N Griindungszuschuss

Sie mochten sich aus der Arbeitslosigkeit heraus im
Haupterwerb Selbststandig machen und haben zu Beginn
Ihrer Selbststandigkeit noch mindestens 150 Tage
Anspruch auf Arbeitslosengeld? Mit dem Griindungszu-
schuss kdnnen Sie unter bestimmten Voraussetzungen
eine finanzielle Unterstiitzung erhalten, um in der
Anfangsphase den Lebensunterhalt zu bestreiten und
sich sozial abzusichern.

FORDERUNG
Phase 1 (sechs Monate):
Arbeitslosengeld plus 300 € zur sozialen Absicherung

Phase 2 (neun Monate):
300€ zur sozialen Absicherung

www.arbeitsagentur.de

N GRUNDUNGSSTIPENDIUM.NRW

Griinderinnen und Griinder werden im Rahmen des
Stipendiums dabei unterstiitzt, ihre Geschéaftsidee im
Bereich zukunftsorientierter Technologien und innovativer
Dienstleistungen sowie Geschaftsmodelle in NRW zu
realisieren. Dabei werden sie zu Beginn der Griindung
finanziell unterstitzt, sich auf die Vorbereitung und
Umsetzung der Geschéftsidee zu konzentrieren.

FORDERUNG

Nach Bewilligung erhalten Griinderinnen und Griinder
1.200€/Monat fiir max. 12 Monate sowie ein
begleitendes Coaching des Griindungsnetzwerkes.

Bei Teams mit Personen unterschiedlichen Geschlechts
konnen Stipendiatinnen und Stipendiaten zudem einen
monatlichen Zuschuss von 300€ pro Person erhalten
(Griindungsstipendium NRW Diversitat+).

ZIELGRUPPE

Einzelgriindende oder Teams von bis zu drei Personen,
die das 18. Lebensjahr vollendet und in NRW den
Lebensmittelpunkt haben, und sich mit einem
Unternehmen in NRW innerhalb der kommenden

12 Monate selbststéandig machen wollen, bzw. die
Griindung in den vergangenen 12 Monaten erfolgt ist.

www.griindungsstipendium.nrw
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N Go-to-Market Gutschein

Das Programm unterstiitzt nicht-borsennotierte Kleinst-
unternehmen aus NRW, deren Griindung max. drei Jahre
zuriickliegt, bei der Prototypen-Entwicklung eines innova-
tiven Produktes sowie Beratungsleistungen.

Ziel ist es, den Markteintritt erfolgreich zu gestalten.

FORDERUNG
Pro Vorhaben werden 70 % von max. 50.000€
der zuwendungsfahigen Gesamtausgaben geférdert.

www.in.nrw

N NRW.Mikrodarlehen

Mit den NRW.Mikrodarlehen unterstiitzt die NRW.BANK
im Auftrag des nordrhein-westfélischen Wirtschafts-
ministeriums in Zusammenarbeit mit den STARTER-
CENTERN NRW, Griinderinnen und Griinder von Kleinst-
unternehmen sowie Kleinstunternehmen bis zu fiinf Jahre
nach Aufnahme der Geschéftstatigkeit.

WER WIRD GEFORDERT?

Gefordert werden natirliche Personen, Gesellschaften
birgerlichen Rechts (GbR) sowie Unternehmergesell-
schaften (UG haftungsbeschrénkt) bis zu fiinf Jahre nach
Aufnahme der Geschéftstatigkeit, die eine selbstandige
Tatigkeit als gewerbliches Unternehmen oder als freiberuf-
liche Tatigkeit aufnehmen wollen, die ein gewerbliches
Unternehmen betreiben oder eine freiberufliche Tatigkeit
austliben. Gefordert werden auch erneute Unternehmens-
griindungen, soweit keine Verpflichtungen aus vorherigen
Grindungsvorhaben bestehen.

WAS WIRD GEFORDERT?

Grindungen und junge Unternehmen in den ersten

5 Jahren nach Geschéaftsaufnahme. Ausgaben des Unter-
nehmens, die im Zusammenhang mit dem Vorhaben zur
Griindung oder Erweiterung/Wachstum stehen.

FORDERUNG
Max. 50.000€ Darlehen mit vergiinstigten
Konditionen fiir Existenzgriinder*innen

www.nrwbank.de


https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/arbeitslosengeld/gruendungszuschuss-beantragen
https://www.gründungsstipendium.nrw
https://www.in.nrw/go-to-market
https://www.nrwbank.de/de/foerderung/foerderprodukte/15262/nrwmikrodarlehen.html

N Beratungsprogramm Wirtschaft (BPW)

Ein fundiertes Griindungskonzept ist essenziell, um
sicher in die Selbststandigkeit zu starten. Dazu miissen
vorab wichtige Fragen u.a. zu den Themen ,Einstieg”,
,Geschédftsmodell”, ,Businessplan®, sowie ,Finanzierung &
Forderung” geklart werden. Mit dem BPW kénnen
Griinderinnen und Griinder eine finanzielle Unterstiitzung
bei der Inanspruchnahme von freien Unternehmensberate-
rinnen und -beratern erhalten. Gefordert werden Neugriin-
dungen/Beteiligungen (sechs Beratungstage), Ubernahmen
(acht Beratungstage), Ubergang vom Neben- zum Haupter-
werb (vier Beratungstage) sowie Zirkelberatungen.

FORDERUNG
Pauschale je Beratungstag i.H.v. 510€
bzw. bei Blirgergeldempfangenden 816 €.

www.ihk-nrw.

Hier finden Sie eine Ubersicht von interessanten staatlichen
Forderprogrammen zur Existenzgriindung. Die Wirtschafts-
forderung Rhein-Erft GmbH steht Ihnen in ihrer Lotsen-
funktion gerne zur Verfiigung.

LASSEN AUCH SIE SICH KOSTENLOS BERATEN!

Weiter Informationen finden Sie unter
www.wfg-rhein-erft.de

Eine Initiative von:

igsstelle - Region Kbln/Rhein-Erft

f W Feomeiisin,  REGION|ZUKUNFT
Region Gin

Wirtschaftsforderung K O L N|GEMEINSAM
et et R B O N N|GESTALTEN

Bei dem in diesem Flyer aufgefiihrten Férderprogrammen und
Beratungseinrichtungen handelt es sich lediglich um eine Auswahl
ohne Gewdhr auf Vollstandigkeit und Richtigkeit. Aktuelle Informatio-
nen zu den Forderprogrammen, wie z. B. Programmlaufzeiten, aus-
geschopfte Forderkontingente oder aktuelle Forderaufrufe, entnehmen
Sie bitte den jeweiligen Links.
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https://www.ihk-nrw.de/ibp/beratungsprogramm-wirtschaft-nrw
https://www.wfg-rhein-erft.de/fuer-unternehmen/foerdermittel
https://www.wfg-rhein-erft.de/fuer-gruender

